
Die einheitliche Darstellung der im Muster enthaltenen Kapitel 2.3 - 5 ist für alle Be-
zirke und Gemeinden verbindlich. Sie dient der Vollständigkeit, Transparenz und Ver-
gleichbarkeit der Bezirks- und Gemeinderechnungen. 
 
Ausnahme: Werden Verwaltung oder einzelne Teile davon den Grundsätzen der wir-
kungsorientierten Verwaltungsführung (WOV) unterstellt, gehen die Bestimmungen 
der §§ 42 und folgende den übrigen Finanzhaushaltsvorschriften des FHG-BG vor. 

Bezirk / Gemeinde 

XXX 

 

 

 

 

 

 

Voranschlag und Finanzplan 2021 - 2024 
 

 

 

Mittwoch, 9. Dezember 2020, Mehrzweckhalle XY 
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1 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)  

 

1.1 Einleitung 

Mit dem Ziel einer möglichst harmonisierten Rechnungslegung in allen Kantonen 
und Gemeinden hat die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Fi-
nanzdirektoren (FDK) im Januar 2008 das Handbuch Harmonisiertes Rech-
nungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2 verabschiedet. Bei 
der Ausarbeitung orientierte sich die FDK unter anderem an den International 
Public Sector Standards (IPSAS), hat jedoch verschiedene Erleichterungen vor-
gesehen. Das Handbuch HRM2 ersetzt die Fachempfehlungen FDK aus dem 
Jahr 1981 (HRM1) und enthält 20 Fachempfehlungen zur öffentlichen Rech-
nungslegung sowie einen neuen Kontenrahmen. 

 

1.2 Ausgangslage 

Die Schwyzer Bezirke und Gemeinden erhalten per 1. Januar 2021 neue – auf 
HRM2 abgestimmte – Rechnungslegungsvorschriften. Der Kantonsrat hat mit 
Beschluss vom 30. Mai 2018 das neue Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke 
und Gemeinden verabschiedet (SRSZ, 153.100). Das Gesetz regelt die Steue-
rung der Finanzen, die Ausgaben und deren Bewilligung sowie die Rechnungsle-
gung und kommt mit dem vorliegenden Voranschlag und Finanzplan erstmals zur 
Anwendung. 

 

1.3 Steigerung von Informationsgehalt und Transpa-
renz in der Rechnungslegung 

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll den Behörden, aber auch der 
Öffentlichkeit, ein klares und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt werden. Im Sinne einer allgemeinen 
Zielsetzung soll damit der Grundsatz der „true and fair view“ in der Rechnungsle-
gung verfolgt werden. Die Rechnungslegung richtet sich nach HRM2, welches ei-
nen neuen Kontenplan, die konsequente Anwendung der periodengerechten Ab-
grenzungen und transparentere Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze vor-
sieht. 

 

 

 

1.4 Neuerungen im Voranschlag und Finanzplan 

Mit HRM2 werden im Wesentlichen die folgenden Neuerungen beim Voran-
schlag und Finanzplan eingeführt: 

 Die Jahresrechnung orientiert sich an den Bezeichnungen der Privatwirt-
schaft mit Erfolgsrechnung und Bilanz. 

 Die Erfolgsrechnung wird neu dreistufig dargestellt (betriebliches Ergebnis, 
Finanzergebnis und ausserordentliches Ergebnis). 

 Die Konten gliedern sich nach Aufgaben (funktionale Gliederung) und in-
nerhalb diesen nach dem Kontenrahmen des harmonisierten Rechnungs-
modells. In der ordentlichen Darstellung wird nach Hauptkonten zusam-
mengefasst. 

 Die Finanzplanjahre werden tabellarisch dem zu genehmigenden Voran-
schlag gegenübergestellt und in einem umfassenden Finanzplan darge-
stellt. 

 Für die Beurteilung der Finanzlage sind Finanzkennzahlen definiert, die 
sowohl für die interne Führung, für Kapitalgeber, für die Finanzstatistik 
(Bund) wie auch für die Öffentlichkeit und die Politik verständlich sind. 

 HRM2 schafft erstmals einen einheitlichen Kontenrahmen über sämtliche 
Stufen (Bund, Kantone, Bezirke, Gemeinden). 

 

1.5 Auswirkungen auf die Eröffnungsbilanz 

Buchhalterische Auswirkungen werden sich in Bewertungsanpassungen (Be-
wertung des Finanzvermögens zum Verkehrswert, Bereinigungen und Um-
gliederungen im Finanz- und Verwaltungsvermögen, Periodenabgrenzungen, 
Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen) im Rahmen der Eröffnungsbi-
lanz nach HRM2 per 1. Januar 2021 ergeben. Diese liegen in der Natur des 
Wechsels der Rechnungslegung und haben keine direkten finanziellen Aus-
wirkungen.
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2 Überblick Voranschlag 2021 

 

2.1 Gesamtbeurteilung und Antrag Gemeinderat 

Bei einem Gesamtaufwand von CHF XXX und einem Gesamtertrag von CHF 
XXX sieht der Voranschlag YYYY einen Aufwands-/ Ertragsüberschuss von CHF 
XXX vor. Die Nettoinvestitionen betragen CHF XXX. 

 

 

 

 

Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten 

 

 

Kommentar zur finanziellen Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates  

Der Gemeinderat beantragt  

a. den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwands-/ Ertragsüber-
schuss von CHF XXX zu genehmigen,  

b. den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 
XXX zu genehmigen, 

c. den Steuerfuss für das Jahr YYYY auf X% einer Einheit festzusetzen, 

d. den Finanzplan zur Kenntnisnahme. 
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2.2 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskom-
mission 

 

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanz-
haushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 202X (Er-
folgsrechnung Investitionsrechnung) als Bestandteil des Finanzplanes 202X-
202X inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt. 

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanzplan sowie der Voranschlag 
den gesetzlichen Bestimmungen. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde / 
des Bezirkes erachten wir als …… (positiv und/oder nachhaltig / angespannt 
aber vertretbar / nicht vertretbar)1. 

Der vom Gemeinderat / Bezirksrat vorgeschlagene Steuerfuss von XXX Prozent 
einer Einheit beurteilen wir als notwendig. 

 

Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Wir beantragen2, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss / 
Ertragsüberschuss von Fr. XX inklusive einem Steuerfuss von XXX Prozent einer 
Einheit sowie Nettoinvestitionen von Fr. XX zu genehmigen3. 

 

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde X 

NN, Präsident 
NN 
NN 
NN 
NN 
 

 

1 Zutreffendes aufführen. Begründung anfügen bei angespannter oder nicht vertretbarer Entwicklung. 

2 Unterzeichnung durch alle Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission

 

3 Vom Normalwortlaut dieses Berichtes soll nur abgewichen werden, wenn der Voranschlag wesentli-
che Fehlaussagen enthält (z.B. wesentliche Abweichungen gegenüber den rechtlichen Vorgaben, 
wesentliche unüberprüfbare Angaben / Unsicherheiten). Die Rückweisung des Voranschlages ist bei 
schwerwiegenden Mängeln mit einer klaren Begründung zu beantragen. Die Mängel sind vorgängig 
mit dem Gemeinderat / Bezirksrat zu besprechen und falls möglich zu beheben. 
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2.3 Gesamtübersicht 2021 – 2024 
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2.4 Wesentliche Abweichungen 

 

Kontonummer Bezeichnung Voranschlag 
 Vorjahr 

Voranschlag 
2021 

Abweichung Wesentliche Ursache der Abweichung 

      

2120 Allgemeine Dienste, übrige     

2120.302 Löhne der Lehrpersonen    Aufgrund der steigenden Schülerzahl wird im kommenden Jahr mit einer zusätz-
lichen Klasse gerechnet. 
 
 

XXX XXX     

… …     

      

9100 Allgemeine Gemeindesteuern     

9100.400 Direkte Steuern natürliche Personen  
 

   Gegenüber dem Vorjahr wird mit x% höheren/tieferen Steuererträgen auf-
grund… gerechnet 
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3 Erfolgsrechnung 2021 - 2024 

3.1 Gestufter Erfolgsausweis 

 

Gestufter Erfolgsausweis Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan 
    2019 2020 2021 2022 2023 2024   

            
30 Personalaufwand     100 100 100 100 
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand     100 100 100 100 
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen     100 100 100 100 
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital     100 100 100 100 
36 Transferaufwand     100 100 100 100 
37 Durchlaufende Beiträge     99 100 100 100 
39 Interne Verrechnungen     1 0 0 0 
90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital     1        

Total Betrieblicher Aufwand     601 600 600 600   
            

40 Fiskalertrag     -10'000 -10'000 -10'000 -10'000 
41 Regalien und Konzessionen     -499 -500 -500 -500 
42 Entgelte     0 0 0 0 
43 Verschiedene Erträge     0 0 0 0 
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital     0 0 0 0 
46 Transferertrag     0 0 0 0 
47 Durchlaufende Beiträge     0 0 0 0 
49 Interne Verrechnungen     -1 0 0 0  

Total Betrieblicher Ertrag     -10'500 -10'500 -10'500 -10'500 
        
 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit     -9'899 -9'900 -9'900 -9'900   

            
34 Finanzaufwand     150 150 150 150 
44 Finanzertrag     -50 -50 -50 -50 
         

Ergebnis aus Finanzierung     100 100 100 100 
        
 Operatives Ergebnis     -9'799 -9'800 -9'800 -9'800   

            
38 Ausserordentlicher Aufwand     500 500 500 500 
48 Ausserordentlicher Ertrag     0 0 0 0 
        

 Ausserordentliches Ergebnis     -500 -500 -500 -500   
            

 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung     -9'299 -9'300 -9'300 -9'300   
             

Total Aufwand     1'251 1'250 1'250 1'250  
Total Ertrag     -10'550 -10'550 -10'550 -10'550         

    
     

+: Aufwand, Defizit, Verschlechterung;     -: Ertrag, Überschuss, Verbesserung;     Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen 
  

  



[9] 

3.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen 

 

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan 

    2019 2020 2021 2022 2023 2024 
  

            

0 Allgemeine Verwaltung     0 0 0 0 

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit     0 0 0 0 

2 Bildung 
 

  14'356'600 14'498'100 14'641'100 14'784'100 

3 Kultur, Sport und Freizeit     0 0 0 0 

4 Gesundheit     0 0 0 0 

5 Soziale Sicherheit     0 0 0 0 

6 Verkehr     0 0 0 0 

7 Umweltschutz und Raumordnung     0 0 0 0 

8 Volkswirtschaft     0 0 0 0 

9 Finanzen und Steuern     -15'000'000 0 -15'500'000 0 

  
             

Aufwandüberschuss     -643'400 14'498'100 -858'900 14'784'100   
             

Ertragsüberschuss (-)     -643'400 14'498'100 -858'900 14'784'100 
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3.3 Erfolgsrechnung 

 

 

  

Nach Funktion und Arten Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan 
      2019 2020 2021 2022 2023 2024 

   
            

2 BILDUNG     14'356'600 14'498'100 14'641'100 14'784'100 

   
            

21 Obligatorische Schule     14'356'600 14'498'100 14'641'100 14'784'100 

2110 Kindergarten     100 100 100 100 

   
            

2120 Primarstufe     8'175'000 8'256'000 8'338'000 8'420'000 

30 Personalaufwand     9'040'400 9'130'000 9'221'000 9'312'000 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand     781'100 790'000 798'000 806'000 

42 Entgelte     -163'700 -166'000 -168'000 -170'000 

46 Transferertrag     -1'482'800 -1'498'000 -1'513'000 -1'528'000 
   

            

2170 Schulliegenschaften A     4'046'400 4'086'000 4'125'000 4'164'000 

30 Personalaufwand     1'075'900 1'086'000 1'097'000 1'108'000 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand     1'546'800 1'562'000 1'577'000 1'592'000 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen     1'416'500 1'431'000 1'445'000 1'459'000 

34 Finanzaufwand             

39 Interne Verrechnungen     341'300 345'000 348'000 351'000 

42 Entgelte     -110'500 -112'000 -114'000 -116'000 

44 Finanzertrag     -223'600 -226'000 -228'000 -230'000 
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4 Investitionsrechnung 2021 – 2024 

4.1 Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen 

 

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan 

    2019 2020 2021 2022 2023 2024 
  

            

0 Allgemeine Verwaltung     0 0 0 0 

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit     0 0 0 0 

2 Bildung     0 0 0 0 

3 Kultur, Sport und Freizeit     0 0 0 0 

4 Gesundheit     0 0 0 0 

5 Soziale Sicherheit     0 0 0 0 

6 Verkehr     3'025'000 5'690'000 12'300'000 15'282'000 

7 Umweltschutz und Raumordnung     0 0 0 0 

8 Volkswirtschaft     0 0 0 0 

9 Finanzen und Steuern     0 0 0 0 

 Nettoinvestitionen     3'025'000 5'690'000 12'300'000 15'282'000 
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4.2 Investitionsrechnung 

 

Nach Funktion und Arten Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan 
      2019 2020 2021 2022 2023 2024 

   
            

6 VERKEHR     3'025'000 5'690'000 12'300'000 15'282'000 

   
            

61 Strassenverkehr     2'775'000 5'690'000 8'920'000 11'140'000 

   
            

6150 Gemeindestrassen     2'800'000 5'715'000 8'945'000 11'165'000 

50 Sachanlagen     2'565'000 6'600'000 10'200'000 14'750'000 

56 Eigene Investitionsbeiträge     770'000 0 0 0 

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung     -535'000 -885'000 -1'255'000 -3'585'000 
   

            

6151 Parkplätze     -25'000 -25'000 -25'000 -25'000 

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung     -25'000 -25'000 -25'000 -25'000 
   

            

62 Öffentlicher Verkehr     250'000 0 3'380'000 4'142'000 

   
            

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur     250'000 0 3'380'000 4'142'000 

50 Sachanlagen     250'000 0 3'450'000 6'250'000 

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung     0 0 -70'000 -2'108'000 
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5 Kennzahlen 2021 – 2024 

 

Entwicklung      Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan 

        2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                    

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)     -500'000 -500'000 -200'000 700'000 100'000 500'000 

Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)     10'000'000 10'500'000 10'700'000 10'000'000 9'900'000 9'400'000 

                    

Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag                 

Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)                 

      Richtwerte             

Nettoschuld I pro Einwohner 
    

            
  Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es e-

her auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre An-
zahl ankommt. 

< 0 CHF 
 0 - 1'000 CHF 

1'001 - 2'500 CHF 
2501 - 5'000 CHF 

> 5'000 CHF 

keine 
geringe 
mittlere 
hohe 
sehr hohe 
Verschuldung 

  

  

        

Nettoverschuldungsquotient 
< 100 % 

100 - 150 % 
> 150 % 

gut 
genügend 
schlecht 

            

  Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, 
bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die Net-
toschulden abzutragen. 

            

Selbstfinanzierungsgrad > 100 % 
80 - 100 % 
50 - 80 % 

< 50 % 

ideal 
gut bis vertretbar 
problematisch 
ungenügend 

            

  Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitio-
nen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. 

            

Selbstfinanzierungsanteil 
> 20 % 

10 - 20 % 
< 10 % 

gut 
mittel 
schlecht 

            

  Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Fi-
nanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. 

            

Zinsbelastungsanteil 
0 - 4 % 
4 - 9 % 

> 9 % 

gut 
genügend 
schlecht 

            

  Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren 
Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tie-
fer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. 
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Entwicklung      Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan 

        2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Kapitaldienstanteil 

< 5 % 
5 - 15 % 

> 15 % 

geringe Belastung 
tragbare Belas-
tung 
hohe Belastung 

            

  Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende 
Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= 
Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen 
enger werdenden finanziellen Spielraum hin. 

            

Investitionsanteil < 10 % 
10 - 20 % 
20 - 30 % 

> 30 % 

schwach 
mittel 
stark 
sehr stark 

            

  Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitio-
nen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. 
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6 Sonderrechnungen (z.B. Elektrizitätswerk, Wasserwerk, APH…) 
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7 Feuerwehrersatzabgabe 

Die Gemeinden erheben von den Feuerwehrpflichtigen, die in der Wohnsitzge-
meinde keinen Feuerwehrdienst leisten, eine Ersatzabgabe (§ 38 der Verord-
nung über den Feuerschutz). Der Ertrag der Ersatzabgabe und der Entschädi-
gung aus den Einsätzen der Feuerwehr sind zweckgebunden zu verwenden. Der 
Ertrag hat unter Berücksichtigung der Kantonsbeiträge und unter Vorbehalt be-
sonderer Haushaltsvorschriften für die Gemeinden den Gesamtaufwand zu de-
cken. Der Gemeinderat legt die Sätze der Ersatzabgabe im Rahmen dieser Vor-
gaben fest. 

 

Je nach Gemeinde-Reglement 

Schwyz: https://www.gemeindeschwyz.ch/public/upload/assets/5618/5.20.pdf 

Ingenbohl: https://www.brunnen.ch/fileadmin/Files/pdf/reglemente/7-14_feuer-
wehrreglement.pdf 

Arth: http://www.arth.ch/dl.php/de/52c5169b8188c/Feuerwehrreglement-Arth.pdf 

Muotathal https://www.muotathal.ch/fileadmin/dateien/gemeinde/regle-
mente/5_militaer_schadenwehr/Feuerwehrreglement_20131023_Internet.pdf 

… 

Einsiedeln https://www.einsiedeln.ch/bezirk-verwaltung/reglemente-und-informa-
tionen/feuerwehrreglement 

… 
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8 Allfällige weitere Traktanden 

 

 

 


